Gemeinde Musterland
Telefon: ++43 (0) 8901/2345

1234 Musterort, Musterstraße 567
E-Mail: gemeinde.musterland@aon.at 


Mo – Fr 8:00 bis 16:00

Herr/Frau/Firma
Datum: TT.MM.JJJJ

Zu- und Vorname

z. Hdn. Zu- und Vorname Vertreter

Zustelladresse mit
Geschäftszahl: GZ 1234/2009

PLZ und Ort
Sachbearbeiter: Zu- und Vorname


Telefon mit DW

Vollstreckungsauftrag

Der Vollstrecker ist beauftragt, wegen der im Rückstandsausweis vom 14. April 2010 bezeichneten Rückstände in Höhe von 505,22 € und wegen der Gebühren und Barauslagen, die durch die Vollstreckung entstehen, bewegliche Sachen jeder Art und die in § 67 Abgabenexekutionsordnung angeführten oder diesen gleichgestellten Papieren und Einlagebücher des Abgabenschuldners zu pfänden (gegebenenfalls abzunehmen oder in Verwahrung zu geben).

Gemäß § 5 Abgabenexekutionsordnung ist der Vollstrecker berechtigt, die geschuldeten Beträge abzunehmen und Bargeld zwangsweise abzunehmen. Der Empfang ist zu quittieren.

Gemäß § 6 Abgabenexekutionsordnung ist der Vollstrecker befugt, die Wohnung des Abgabenschuldners, dessen Behältnisse und, wenn nötig, selbst die von ihm getragenen Kleider zu durchsuchen. Verschlossene Haus- und Zimmertüren und verschlossene Behältnisse darf der Vollstrecker zum Zweck der Vollstreckung öffnen lassen.

Wird dem Vollstrecker Widerstand geleistet, kann er die Unterstützung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes unmittelbar in Anspruch nehmen.

...................................................

(Unterschrift des Vollstreckers)

